


Nutzung.grense mit Gestaltungaforderung:
Neue Baufluchte~ sind m1t Veraatl, Vor- und Rück•
sprUngen etc. zu planen bei Hausbrelten ab 10,00 m.

,Die Nutzungsgrenze kann im Bedarfsfall überschrit­
ten werden, wenn zugleich eine Unterachre1tung
dieser 1inie um den gleichen Fläcbenante1l die im
Pla.n zeichnerisch festgesetzte Gescho.afl11che er_
Ribt.
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; ~ Grenze des Geltungsbereiches des Bebauultgspla- I
= ~ nell (Tellbebauungsplan) '.
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VEUllIllICM[ 6MA6UZUfAHR!

MaJL:imale Bautiefe in Metern

Vlrwal t 111191 gllläu c11

.
UIniel/Ille rslllliell

SONSTIGE PESTSETZUNGBN

F1rstrichtung Satteldach

Firstr1chtung mit Versatz, bzw. mehrere Firste

Pultdach

Flachdach

Abriss zur Brmöglichung von Stra3enbauma3nahmen
und 5traßeneckkorrekturen.

Abriss als Vorbereitung von Neubauma~nahmen bsw.
Tellabrlsae bei ß,usbaWDaßnahmen •

IlltEtIt'IHn'Tl, .
FÜll AllE IIUtlEtl_ BAUGE91EJ lA,AUSSCtlLlESSlICH fUT 1'5111111'1

Arkaden

li,dII. ~1.,lcllt'.I'1I

Abriss von Gebäuden im Bereich der vorgeaehenen
Bf!entlichen Grünanlage, die als Ersatzfreifläche
für den nur teilwe1aeentkernbaren'und in se1ner
hohen Nutzung zu erhaltenden, historischen Stadt­
kern dienen Boll.
Gemäß § 17 Abs. 8 und 9

rMinimaler Abstand zwischen der Bebauung
• Gr,ße der Freifläche 1n Metern

'EUAIJTERUHG DER AIIRISSMASSIIUMEN
Abrise aua GrUnden der zu dichten Bebauung,
eines Mangels an Besonnung und Belichtung
(Blockentkernung)
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l- ?J'8 Innerhalb der Grenzlinien 1et ein f.ffentllcheB
• /,~ Durchgangsrecht mit einelll We5:berelch ,"on 6.{l 11:

,-;;, zu erm6gl1chen. Die fLitlle ist duuberhilllus mit einem
__.. -___ --':.eilu~9uetht für eine Wuserlellun zu Yltuhen.
I ,.;

.,-I _.\0-_\7_-,

GeschoOflächenzahl (GFZ)
(l'!I8dlllal )

Anzahl der Vollge­
schosse als H~chstwert

Bauwetlle

Grundrlttohenu.hl (GRZ)
( maJL: Jlila1 )

uffrntllcher ~arkplatz mit An2ahl ucr Stell­
pllhze

l;fII/feineC!l.Ufta&l;lrilticn mit Ana;;.hl der ~tell­
pll(\le GEMÄSS § 7S LBO F~R AHE HUTZER IM IAUGEBI[T h
AUSStlUUSllCH l:l ST.145 UMO 146 '

, ---

FuBgängerbsreich mit Begrenzung

Lbergone von den ~rschlie.un~sstra~enzu den An­
o.lenungsschlei!en (Zu!t.hr1. \lnd "Brelllse R). Hier
besteht spezislles Durch!ahrtverbot, Durch!ahr­
erlaubnis nur im strengeren Sinne der Straßen­
verkehrsordnung. Vorrangigkeit des PuBgängerver.
kehrs 8011 dip Verschiedenheit des Niveaus zwi~

schen Brschließungsstraße und Andienungsschleife
deutlich gemacht werden; z. B. hoher, aber durch
Abschrägung befahrbarer Bordstein

Befahrbare Bereiche fUr den Andienungs- und An­
li~gerverkßhr im Richtung8sys~e~ Sollte die
Straßengeetaltung ~lne opti6che Abtrennung der
~ahrapuren und rußgäng~rwege nicht gestatten, so
hat in jedem Fall die Sicherheit dea FUlgängers
Vorrang.

Vorgesehener Pulgängerbpreich; tbprfahrung nur
mit ~ondprerlaubnis.

Diese Bereiche sollen stufenweise realisiert
werden. Dabei werd~n die ~rfahrungen aus ersten
AbschnItten die Gr~ßp und Art weItcrpr Fuß­
~üng~rbereich~ bestimmen

Fußwegc8yotem 1m öff~ntlichcn Bereich

Block beze 1chnung

ERDGESCHDSSlliE liBERBAUUHG FijR GEWEP.BE llDER ÜBERDACHTE STEll­
PLÄTZE. lDDofo UBERBAllBAR.
ALS PRIWE llOER DFFEHTlICHE FREIflACHE ZU BEGRUNEH

VJo:RK t:!iRS FLÄCHEN

Öff.ntl1cher P&rkplatl .it Anzahl der S\e11­
Jl Ht l.ac

überbaute Grundstticksfläche • Bestand heute

Nu t aUllj(I'Rchllb 1one

AKT UHU KASS DER RAVL1CHEH NUTZUNG

Freiflächen, ala tfIentliches Grün

Unter Denkmalschutz stehende Gebäude sowie zu­
sätzlich heute sichtbare bzw. verdeckte Teile der
Stadtbefestigung wie Mauer, Turmansätze etc., die
im Plan nur als Bestandskanten dargestellt sind.

Private Freiflächen, im Blockinnern als zu ent­
kernende Fläche; Gestaltung nach der GrUnaBtzung

PLÄCHEKPESTSE'ZUHGEM ~

Baugeblet • Summe der GrundstUcksflächen
(Art des Bau~eblete6: siehe NutzungsBchablone)

. Fahrbahn mit Begrenzung
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~!.lIutf'ru!!ß.. de~& isp1e ls:

!U hrngebltl

\11.11.100:

lIrf'1 Vollgeschosse setzen sich ZU88Jli1l1en aus
~wei Vollg.schossen und einem als Vollgeacho~

Aftlur.chn.nden Daehg••cboBj
11 ieidllil"en. BAUWflS[

nHJr.~,lvssere !\1.11we1se 1~"1erM1b der
('">r>vl'.,lnre,, ;rl'~datUc\ srltlcl'le

All«... 1ne. WOhnßebiet

" 1

'1
lU ml'lIIs:

j hUR Ul u~o ,lIA~S OER ~UI1UNG ISI
.der Beltand dir bebauung 1. Jahr 1976 ausschlaggebend,

insbesondere be 1 der An-
zahl der Stockwerke. Sautiete Wld der Dachne1gung.

l
' wehen I.ichl:l1a.i.n Wld GeUahUDBallÖgl1ehkei ten 1lI1nd in

der Or\•••t.~ dare-al:elll:.
- -0 _. - - I -.."':~;:::t'

~•L!LJ.

BJ

Anzahl dpr \·o11",eschossp. IIÖCHSIWER1..
r.benciiäb8taffelun~ iJber ,jf'rr nHllr~gsten :'unkt ·ll.;
~eland~s (. nicht idpntjsch mit 1pr Anzahl upr
Vollgc8chos:..e)

.[Z] Ab~ren2ung der untersch~edllchcn ~utzung zweier
U<lugebit"tc

.~L.L:-J
5nu11nle: ';eblud" mUssen auf diese Linie ~ebaut

....crden

.].......... ,

.[2]

öaugrenzf': ,1...1'[ iil' allgelllcinpn nJcht von G~bJ.u­

dpn oder ':ebaulletpilen Ub... rschrittl:'f, werden .

l:lauerenz' ;. r in llPn Obergescho88~n iJberkragen­
den orl. ... ~· zur1>cksl,ringenc!rn ;ebtiudf'fronten

Baugrenze i~ alock1nn('rn:
3011 te sich aUH Jrüncpn der ~runllri~s"konol:lic

einc sinnvolle L sung nur find~n lassen, ~pnn rri­
le der Nas,;zf'lle, der r.rschllp llnl!, Ealkons, r.r­
ker o. ti. über dip haugrenze "ag~n, so kann ('inp
Ausnahroe6enehm1gul1~ 1m. Jo:1nzclfal1 erteil1. wproen
bemU~ § 23 ~b3. 3 BauNVC

••
I~~ERIIALB OER lJeERBAuBAU~ GRllHDSJUCKSFLACHE SIND
Neue Baufluchten s~nd mIt Versatz, Yor- und Huck­
sprUnien> Verkantungen zu planen bf' I Hausbrei ten
ab \{ ,Ov m.

Baugrenze mJ t Angabe der ~EBAUDEliEFE
z. B. maJL:imal zugelassene Gebxiefe be1.rägt 12.00 ,
Die rückwärtige Begrenzung verläuft dann entspre­
chend den Vor- und Rücksprungen d~r vorderen Ge­
'O~udekante •

.[Z] Nutzungsgrcnze - Abgrenzung der unterschiedli­
chen Anzahl von Vollgeschossen
Nutzungsgrenze im Blocklnnern bei Blocksanierung:
Bei be~tehenden Ceb~udekanten kann eine Lber­
schreitung erfolgen, wenn Sanit~r- und ~rsch1ies­

9u.ngsma.nahroen dies erfordern.
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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN
PLUUI&SRECHTUCHE FESTSETZUM&EI
ART D;~ BAUL!CH~~ NUTZUNG § 9 Abß. I NT.la B8IluG. U 1-1'

Bal.lHVO
siehe ~1.nein8chrieb

Tm ~A slnd ~u9nahmen nach § 4 Aba. } Zlrr.• - 6, Bau~~O

nicht zuläaslg.

M.A~. DY.R BAUI.ICH.f:N NUTZUNG § 9 ;'bs. 1 Nr.la BRauG, §§ 10,17
ß<auHVO

Das M&!) cer baulichen /O'\''''lßg 1st als l.I "'~3t ...ert fest.lI'l"s"·zt

i

VOLLGESCKOSSt:

Ve:sch.

Bei ObJektaanierungen wird dle Zahl der VolJgeBchos.e und
die Traurbcihe durch die Ab.es8ungen des A;tbestandeailllhhr
117& butimml.

I'Bjo:RBAUBARE GRUNi.>S,.;,iCK3FLACHE § 9 Abs.l Nr.1b BBauG, § 23
Abe .• ~4 BflUNVI

:e ~berbdubYre CrundstUcksfläche I~l zeichnerisch rest~~­

.e,ft ll.:,ch BdulJ.nie. Baugrenze und Sautiert'. Die l"estset .•un­
t'-"l. unt":-sd:"lden sich ZUlII ,'" 11 nach GeScho88en.
-~ ~~r ~rd~escho88zon~ kann bei Neuplanun~en die Baulinie
Z..c' ~ ....s~tzt wrden. die bauordnungarechtlichen Festaetzun­
1):011. ( :'il; er....,IIID IdunQ;...lutzabstl1nde lll&.X. ~.t 11;) sind da­
b< i eH.Zlol, •. :...n.

::iTEl..(J'HC !lfR BAUil ....HF.N ANLACüiI § 9 Abs. I Nr.1b BRauG

?U:- aie t •. 1ur16 IU\d dIe Pirstrlchtunp: ~f'r Cebäudt> sInd die
r;~·.'r'agungen :31 Plan zWing. 1 einzuhlliten. (s.ehe auch Ce­
Gtaltungssatzung)

NF.B~NANI~C~H § 14 u.§ 2' ~bs.~ HauNV
NebenanIQ~e~, einschließlich der sonst genehmigun~8rreien

Vorhaben bJs 6 cb~ uabauten Raumes nach KreIsbauordnung ­
1'01 I ze Iverordnung dt'8 Rhe In-Neckar-K.e ise .. , Landkre IS
Heidelberg. si.nd nl.l:- zullifls1g inne:"hAlb .ler Ilberbaubaren
Crundstuck,fläche.
Ausserhalb der uberbaubaren (;runds~ .c"'S!'llaChE sinJ nur i-er­
~oren zuJkes!g (siehe Gesta:tur.gssatzung).

STELI,PI.ATZ!. mm GARAC.:..H § q "bs •. ~r, 'e BBau"';

G:t.raten",M tal1~!J.tzl' sind ~u:- Inn~!"nalb r ~bl'r~,•.1b .. rr::
::irun'!rt. ("oCefläc-h· ZI,;' l"sil:'.

t'r- .1:-' ocr:".. r l' __ § 9 Aba .. NI". '1 BBauG

Die Ialt Gehrecht. zug:unsten d":" ;,l:fi:emeinh"a zu ~~ ,
den f"lächen sInd 1.111. i lan r~9t.o'legt.

Die genaue i.age des Fu-,weges kann von den rlan"~nzp~chr... I,­
gen ilb~ichen, J..nfanf und r.lIde dl's ·"ul"cr.gangs sollt.e Jf'ioch
vie im ?lar. beibehalten werden.

GEMEINSCHArrSANLAGn~ ~ 9 Abs. 1 Nr. l' BBauG. § I} Abs.( u ..,
Kjndersplelplätz€ sind gemeinschsft!lCh anzule~~n und Z~

unterhai ten.

pnANZGr:BOT. rnANZB1NUUNC § '3 Abs. I Nt'. ·S u.16 nBaul.i

Oie nicht Ubel"baubaren CrundstUck~flächen sind mit B~umen.

Sträucbern _~!LRasen .!.u-lieg;"Üllen: r -
- Iainae.tens 10 ~ der Preitläcne sin3 mry-Strbucnern

oder !lu.aen zu beptl.!!l..!'en, _
Au je 'SO qm freifliehe ist ein Baum mit mlnd. S cm
<;tlUlllllhu"'ehmesser (ftelllelSsen !n l,(l lZl P.tshe) zu pnanzen.
2nt.ä~rlcht das weniger als elnem Ba~ pro GrunJ~tuck.

so ist dJe erforderliche ~nzahl der Bdume ge~elnsam

von ~hreren GrundstUcksbesftzern sm optimalen tand­
ort cu erstellen.
BäUEe mit ~hr als 60 cm St~umfang (gemessen In I,l $

Höhe) dUrfen ohne GenehmIgung nicnt bese!tlFt und in
ihrer Leben8rählgke{~ nicht beeintr,ch~lgt ~e~d.n.

DIe Ganehmlgung zur Bpseltjgung ist nur zu ~rtellen.

wenn der Baum einer ordnungs~f'Gäaer. BebauUßF ~n~Regen­

steht, dIe tleeei\1~n6 unvenr.eldbar ist u.nd als ~r8atz

eln neuer Baum gepflanzt wIrd.
,,)1es gjlt nicht fUr Obstbäume und Baumbeetitndt" in brfent­
lichen Grlnanlagen.

BAUllADNUI&SRECHTLICHE FISTSETZUIGEN
(G~8taltung8s8tzun~)

P·HlslJerd ':! ..-----------

§ 9 Abs. 2 BBau.G, § 11' IBO

:'ierer."e . o$'e- ... I' 1. • .::lei t 31 ":Ur' ._. I -
f'ort:late (r.n,,~ .) 'e:- ve:-' nr"\ler .... "
(t'ehl"el"e -enstel" 'lhf!'rel' .r'" r) ~. zl.crd·e .
'r'-:ar'Je-: t~ der 'rd"es~\o... v •• sC'lle' el e lIc~te "relle
vo-: j, 0/ ~ J1d ~'tle 'Si le v. "". '>:. "l "Lat.e' .
llt'\te u·,d ;;Ocr~ dc:- r\:..f-esl:)F' IS ra.,"J'" 11./1'1-
sehe "';lleder-uni\) sc ,'-: 1el' ;.Jr u ,Ie',e, ·~.18 ~ Stllrlz
er. tS',Jl"eche· .
lli~we18: . el. Z,. d e· le 'e n u1e 8~~1 'lu~ r .. :1 je;>
:enknalechlo'1.~es,,·.l.ell .. z~' Ic' l',rer :lauLlsse <Jn.1
'1:lSs"\rlel'I-.~e·er .... ' ~""'r,rll._:;· .1~~ t:~', .. t·I\':':
.-leI" Sle!"!':" 1I·.t 1"- 1 .:t,'e·t:'e e 'e) "er ..

-r .. t·S··.' ,.' ~": 1"-
, '. • • •

:iJ.CHLB

Dacher .ind als Satteldäcber auscufuhren. Sonstige Pormer.
wie ~.lm- und Pultdächer siehe Planeinschrieb.

ie Dachnelgu~ soll sich nach dem Altbaubeetand richten.
~lIJnd. aber ISO betrqen. Pul tdächer können ausnahlllawe i$e
ejne ~eigunE yon '00 haben.
D1l! 1){,chdeclcung iut In Ziegeln (Farben rot bis braun) aus­
zut~hren. ~~fohlen werden unsortierte Parben in Ton.
Jachaufbauti:"n sJnd C1~glich als Schleppgaupen, Reitergau-
pen, Zwerchhaußer 1n Anpa8sung an den Beat&nd, ,
;';chleppgau;.en in liegendem "'ornat saUen nicht htsl1!lr als
',00 _, In stehendetll POTlllßt nicht breiter als 1,30 m sein•.

!Cl NPRl iD! jU~GEN

Als ~lnrrledigungen sInd nur zulässig:
Kauern. nur entsprechend den Featlegungen itll
Plan mit einer maximalen H~he yon 1,80 m. Sie
8lnd Je nach Anschluß an ein Gebäude cu pu~zen,

zu IlIchlll.slen oder zu streichen. Als oberer
~.uerab8chluß sind nur Abdeck~latten aus Natur-.
Z~~at.teJn oder Dachziegeln ~oglich,

Hols- und ~~tsllzaune mit lmmergrUner Bepfl~­

$ur.. oder Laubheclcer. bewachsen.
hf'ckl.'r.

4.f> 1.Int'l"le,IJ,o."UtlI7.er "lnd ~enehmigungspflichtig•

• f •••:." •• 1...\ .r;l,

\.I,tC'· !'''~('I.arlEven auf J"r nic~t cibf'rbauoa~er. ur'unl.1-
t .e ... f_ .ehr slr:d :'Iur zul.jnSI ,"lI .erp:olt't: I::. lplcr.t.bau-

C 11z. Stal,t). die nacn :lnd. zw-i ..... 1t· frt."n .-elr:
:J~:,:d f'1~zuj7T.n('r: 11".1 -IL ~jOr ~"sta '1- ,in"r

'nfrJf>c.gunf al7\,j:'"t~..,~.• t:.

I

,

HINWEIS

•

T.
~.t.' :-br ,~. r
• l"t·.... ,~. r ..

..:. I w_.;.
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rul",r-:, b1''''. a.· ,

. LZ,' un;! ..; Ira,''''r, innp.r­
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:1'" ';l"\,.::c<ltlock ..
I~l_ .C~W(,I r"."': r ~~-

t ... rj"r,.

~AtJ it<UlollbTLCn

.:l&uf'rundst cke, rt1f' ur. .. inr.e ~f'r :.tu~e-~lar::'lI.. ,:.
tlr...llziellen. rechtl11.;llel. " ... :- ;;cr... t.l.·en er' r - t
Zt; I'inc::! s;)l1teren Z"it~"'l"'_t ~·~auba.- " '.1'1, r
~ lscnenzl.'lt als 'ir . :.• •C' ~ -.. lI', t .... ,.,11.' _

•
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II~ALTSVERZBIOHNlS

BEGRÜHDUl,G "ALTSTADT"

1. Text der Begründung

2. Zostensctatzung

3. ?lanve~wirklichungund
Folseverfahren

B EEGilt:I:DUI:G :BLOCK 2

1. Text der 3eg~;nQ~rs

2. ~ostenschatzung

3. 11c1ilvero,ii::::;:1.ich~'n[; eUle.
Fel,:::ev c rIa:r",-'~:!:.

c SCHRIFI'LICEE FESTS:ErzUHGEN

1. ?lanuEgsrecDtliche Festsetzungen

2. Eauordnungsrechtliche Festse'7.ungen
3. Nachrichtlich übernorrmene Festsetz­

unGen

ANLAG3N



ABEGRÜNDUNG IIALTST;\llT"

1. Text der Begründung

2. Kostenschätz~~g

3. Planve~lirkllchung und Folge­
verfahren



A1. TEXT DER BEGRUNDUNG



BEGRtlNDUNG

1 •

1.1
1.2,1.,
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.:;
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

VORBEMERKUNGEN

Bestandteile des Eebauungaplanea
Räumlioher Geltungsbereich
Fläahennutzungaplanung
Aufatellungabeachluß der Gemeinde
Voraussetzungen zur Planaufstellung
Erörterung: m1t den Eetroffenen
Vorhandene Eebauungspläne
Nachrichtlich übernommene Fest­
setzungen

BESTAN:D

Lage und Eedeutung
Oberflächenbeachaffenhelt und Unter­
grundverhältnisse
Eepflanzung
Eesltzverhältnlsse
Baubestend, Art und MaB der Nutzung
Zustand der C~bäude

Verkehrs.. und Ersohlleßungseinrich­
tungen
Versorgunga- und Entsorgungseln­
riohtungen
Eestand außerhalb dee Geltungebe­
reiches des Bebauungsplanee

ZIELE DER SANIERUNG

Verbesserung der WohnverhMltnlsse
Sozialer Plenungs- und Reallelerungs­
ablauf
Vergrößerung und Verbesserung der Ge­
Dchäftskapnzlt~t unter besonderer Be­
rücksichtigung dcs a~eriodischen Bedarfs
Yeroosi00runG der Vm:kch:c88i'~uationfVc::;::··
kehxaordnung und Beruhigung
F.rhJ.1t$lg'j Schutz l'l1d rf10Go der histo­
rischen S,'I.'lUt'lU'



BEGRUNDUNG ZID.r BEBAUUNGSP:LAN

1• VORBEMERXUNGEN

1.1
De:r Bebauungepll;'l.D. Innenstadt I besteht aus:

a) de~ zeichnerischen Fostsetzungen (Plan)
b) den schriftlichen Fcotcetzungen
0) der Begründung

1.2
Der Gg~tungBbere!ch dieses Eebauungsplanee umfaßt

o eL~en neeh § 5 stBauFG ftlrml!ch festgelegten
Sen!e~~g9bere!eh.

Förml. reotlegung durch den Geme1D.derat
..... 21.5.72..................
durch das Reglerunespräs!dium Karls:ruhe ge~

nehmigt am ~p..• ;1... .7~2••
o strukturell entsprechende benachbarte Bereiche,

die zusammen mit dem förmlichen Bereich das ge~

samte Sanierungsgebiet der Altstadt darstellen.

1.'
Die Stadt Wtesloch besitzt einen Entwtu'f zur Flliohen­
nutzungsplanung. der zur Zeit infolge der neuen Be­
dingungen durch die Gemeindereform überarbeitet wird.
Diese neuen Anforde~~gen sind bereits in einem stadt­
entw!cklungskonzept als Fr.ogrammplan niedergelegt und
dienten': der RahmenplenlliJ.g tI Altstedtllnls Planungsvor..
stufe. Insofern ist eino direkte Detaillierung von
Flächennutzungsplanung, programmplan., Rahmenplanung u.,
Bebauungsplan gegeben.



!
I

- 2 -

1.4
De~ Beachluß zur Aufstellung von Bebauungeplänen 1m
lklreich der Altstadt ww:da vom Gemeinderat sm # •••••••••

gei'aßt. Er steht 1m Zusammenhang mit dem Beschluß, eine
Altatadt-Sanierung durchzuftJhren und die dam1t notwendi­
gen Planungeachritte einzuleiten.
Anlass dazu waren die ständig eich verschlechternden
Verhältnisse in der Altstadt in Hinblick aufs

BaBzustaud. BaUd1.chte, Belichtung und Besonn\U1g.
Hygiene und Sanitärauastattung, andere Nut~s­
anforderungen für die Versorgung der inzwischen
gewaohsenen Stadt Wlealoch. sodale Entmisohung
der !ev6lkerung. Probleme des fließenden und
ruhenden Verkehrs.

Ein Rauptgrund fUr diese negativen 'Veränderungen liegt
zum etnen1n der ~ahrzebntelangenVernachlässigung der
Gebäudestruktur, als lPolge der 'W1rtachattl1ch schwieri­
gen Ze1ts!tuationen, zum anderen 1m Abtlt4ßen der darm
später vorhaZldenen Investitionskraft in dle neu er­
sChlossenen Wohnrandgebiets.

1.5
Die Vorauesetznngen GUr Aufstellung dieses BebaU~8­

planes sindi
o Die llest~saU!'nehnle als Grobanal;yse zur

Altstadt~Sanle~~seit •••• 1~~J••••
o die Beatandaautnahma fUr den ersten f8rm~

lieh festgelegten Bereich •• l~71 •••• t.
o Rahmenplanungen seit ••••••• 1~1J

(s. Dokumentation: Rabmenplan Teil 1 u. 2)

1.6
Erörterungen nach §§ 8 und 9 stIlauFG wrden 'Während
der Bearbeitungszeit durchgefUhrt.

'.7
Im Bereich nAltetadt" gibt es keinen rechtsgültigen
Bebauungaplan.
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1.8
Nachrichtlioh in den Debauungsplan Ubernollllllen werden:

o Dao ~orläuflge Ve~zelQhnia der Kulturdenk­
mäler in Wiesloch (DenkmaJschutzgesetzt :für'

Baden-Württemöe~gvom 25.5.71)

2. BESTMID

2.1 Lage und Bedeutung
Das Pl~ungsgebiet umfaßt den mittelalterlichen Kern
de~ Stadt. Durch große Ze~störungen Ende des 18. Jahr­
hunderts ist heute w bis auf Reste der Stadtmauer und
einige ~ürme - jedoch nur noch wenig von der mittelal­
terlichen Substanz erhalten geblieben.
Heute gehört dieser Teil gerade in :Bezug auf das Ge­

achäftnleben zu den lebendigsten Be~elchen.

Gleichmelt!g sind hier die Sanierungsproblerne sehr
vielfä2tig 'I.'.nd intensiv. Aue diesen GrUnden wurde
nach einer Sti!fenplanung ein Teil dieses Bereiches
im Sinne des § 5 des StBauFG zum ersten Sanlerunga­
abschnitt ausgewählt.

2.2 Ober~ächenbeschaffenheitund Unte~grundverhält-

nisse
Das Gelände liegt auf ejne~ nach SUden hin kont1nuier~

lieh abfallenden Kalk terrasse. Auf Grund verschie­
dener Siedlungaepochen besteht der Unterg%und aQuoAlaus
altem SiedlungBschutt als auch aUB gewachsenem Eoden.

2.' Bepflanzung
ZUSa!llmenhlingende Grünf'lächen smd nur illI Anschluß an den
'Geltungabereich anzutreffen, zwischen Stedtmauer und Ring­
etraße. Sie besteht zum großen Teil eus Privatgärten. Am
Leimbach entlang verläuft ein öffentlicher begrünter Fuß­
weg. Weitere private Anpflanzungen finden sich im nörd­
lichen Teil des Geltungsbereiches. (Schloßweg, Sohloßbe­
reich)
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2.4 Bealtzverhältntaae
Die GrundetÜokestruktur zeigt eine starke ParzelIie­
rung mit ungünstigen GrundstUckazuBchnitten und teil­
weise geringen Größen.

2.5 Baubeetand, Art und Maß der Nutzung
Die durchachnittliche Grund:tlächenzahJ. (GHZ) liegt als
Blockdurchschnlttazahl bei 0,8 und die Geschoßflächen­
zahl (GFZ) bei 2.0. Maximale Dichten gibt es an mehre­
ren Stellen. Diese gehen oft bis zu 0,95 (GHZ) und
'.0 (OFZ),

2.6 Zustand der Gebäude
siehe Anlage

2.7 Verkehrs- und Erschlleßungseinrlchtungen
Siehe Broechüre: nVorschlue für die Neuordnung des
städtischen Verkehrs".

2.8 Versorgungs- und Enteorgungaeinrlchtungen
sind vorhanden, mUseen aber teilweise erneuert bzw.
ergänzt werden. Insbeaondere die Freileitungen von
Strom und Telefon sollten im Zuge der Altstadt-Er­
neuerung verkabelt werden.

2.9 Bestand außerhalb des Geltungeberelches des Be-
bauungsplanes.

Für die Altstadt besteh~ eine Rahmenplanung, die die
Ubergeo~Eneten städtischen Belange beinhaltet und mit
den I~~alten dea jeweiligen Te1lbebauungsplanes abge­
stimmt tot.

- 5 -
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Zu 2.9
Als Detailllerung des Rahmenplanea liegen mehrere
BlockvorentwUrfe vor.

:;. INHALTE DES llEBAUUNGSP!sANES ALTSTADT

ZIELE DER SANIERUNG

' .. 1 Verbesserung der Wohnverhä2tniaae

Problemt

aber
Er-

TeU erneuert,
einer späteren

Die Grundstücke in den verschiedenen Baublöcken sind
zu dicht Ube::r:baut, die Wohnungen sind daher melet schlecht
besonnt und belichtet.
Grundstücksform und Größe sind oft ungünstig geschnitten,
analog dazu verläu't die Anordnung der Gebäude bzw. der
GebUudetaile. In ihnen gibt ee nur wenig abgeschlossene
Wohneinheiten.
Die Sanit~aueetattung ist zwar num
dann meistens ohne Berücksichtigung
neuerung (S'tu:f'enlöeung).
Dae Qualitätsniveau der ve.!'fügberen Mietwohnungen blieb
auf einem Stand stehen, der heute hauptsächlich von un~

taren Einkommenaschichten notgedrungen gefragt let.

Maßnahmen:

Eine Entkernung 1m Innenbereich der Wohnblöcke wird eine
bessere Besonnung und Belichtung nach eich ziehen. Die
neu geac~enen Freiräume sind els Wohn-Fre!berelche zu
gestalten. Da das in großen Teilen zu erhaltende Stadt­
bild jedoch nur eine eingeschränkte Subatanzentkernung
erlaubt, mussen Teile der benötigten Grun- und freiflä­
chen am Rande der .Altstadt in Form von öffentlichen Grün­
anlagen ausgewiesen und realisiert werden.
Die Rauserneuerung in Form von Modernlelerung, Renovie­
ru.ng, Um-, Aus-, Anbau und Neubau Bollen ein breltge­
etreutes AngebLt verschieden groß0r und verschieden ge­
arteter Wo~nunC0n bieten. Diese, dc~ heutigen Bedarf an­
gepeßten 'Wo:m~c~_t~.helten ::lollen nach Vo~stellung des Ge­

<:etzgeberc zl'ulnde:3t die ll§~~eten SO Ja.b.ra ehne größe'!'E'
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Investitionen Überdauern können.
Die Durohaetzung des Wohnbeatandea mit ernauerten Woh­
nungen aol1 eine bessere S021almlschung in der Alt­
stadt nach slch dehan 60",1e eiDe bessere Funktions­
miachung bei gleichzeitiger Steigerung der Wohnein­
heiten.

~.2 Soz1aler PlanUngs- und Realiaierung6abl~uf

Problemj

Die Erneuerung der sanierungsbedtirftlgen Bausubetanz.
lat in finanzieller Hinsicht von den meisten Eigen-
tümern nicht tragbar.
Eine Umsiedlung in andere Gebiete der Stadt wlrdnur
von einem geringen Teil der Bewohner gewünscht, in der
Hauptsache von Mietern.

Maßnahmen:

Das StBauFG ermöglicht m!t der Modernislerungeförderung

eine finanzielle Erleichterung innerhalb der Objektes­
nierung.
Eine konsequent betriebene Stufenrea1!eierung, die auf
einer Geaamtplanung aufbaut, um so nach Möglichkeit

Folg~fehler ztt vermeiden, erleichtert die Flnanzbe­
laatung der Eigentümer und ermöglicht das soziale.
etufen~ise Mitgehen der Mieten.
Ein evtl. nötiger Zwischen- oder Endumzug ~ird durch das
StBauFG mitfinanziert.
Abrisskoeten und Hauseubstanzverluete werden ebenfalls
gefö'.t'dert.
Als neue Tausch- \1ohnstendorte sind Ein- und Mehrfami­
lienhäuser als Elge:l:liuw. HauB- oder stockwerkseigentum
und Mietwohnung innerhalb der Altstadt vorgenQ~nnund in
der P:~e!l.ung.

Auch w2nrend der ~eit der Realisierung werden die b0g1ei­
temlcn JIJ:'J.::nahmen der "sozialen Planunelt 'Von der Stadt
we:l.tor,:;eführt.
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Vergrößeru2lß' und Verbesserung der Geschäf'tBkapaz1tät
unter beaonderer Berllcks1cht1gung dee aperiodischen
Bedazo!a.

l;rob,lem:

Die wenigsten Geachäftsgrundstticke haben einen gÜnsti­
gen und genUgend großen Zuschnitt, der eine optimale
Erweiterung zulassen wUrde.

Eine ~1e!terung der Geschäftskapazität 1st in einigen
Blöoken nur durch Ent~ernungsmaßnahmen 1m Innenberelch
der :Blöcke zu erreichen, um danach hier eine neue erd­
geachoseige Uberbautmg zu ermöglichen.

Diese Geschliftanutzung in eine!.' Ebene mit Andienune­
Lager-Verarbeitung-Verkau.f stellt eine optimale 1ÖBU11€
dar. Hierbei ist gerade eine !nduvlc.uelle und flexible
ReaJ.!eleru.ng möglich, da je nach Bedarf an Nutzfläche
die erdgeachosslge Neubebeuung stufenweise durchge­
'.führt werden ke.r>..n.

Große Geschäftsbereiche können "von hinten" angedient
warden. Ale primäre hintere Andienung~strußengelten
Besselgasse, B~dgeese~ Pf~rea8se und MarktstraBe.

'.4
Verbeseerung der VerkehI'situatiDn, VerkehI'so:ro.nung
und Beruhigung 1m Kembereich der Altstadt.

Problem:

Die stehenden Gassen und Straßen sind infolge ihrer
Engpässe, ihrer oft fehhnden Anbindung untereinander
sm::rlu ihrer Abhängigkeit von Durchgangs... , Ziel- und
Quellverl,ehr der Aufgabe ela Kernerschließungsstraßen
nicht mehr ge~achsen.

- 8 -
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Der p~ivate Stellplatznaohwa!8 Bowie der öf~entliche

ruhende Verkehr aind ungelöst.
In der BroechUre1 "NeUordnung des 1nne~atädtlaehen Ver·
kehrs" sind dle Pro'bleme J.m einzelnen euatuhrl1ch deJ;'..
gestallt.

MaßnaJunen:

Allm!ili11che Veränderung in zwei Realislerungsatufen
(a. Verkehrabroachüre).
Grund!dee· iat es, für dle Altstadt eine Verkehrsberuhi­
gung zu sCbatfen, um so mtt die Realisierung anderer Sa.­
'nierungaz1ela zu ermöglichen.
Dies kann nur durch Aufteilung der verschiedenen Ver­
kehraarten gesohehen, wobei nur für den Anteil der für
dle Altstadt "riohtigen Verkehraarten eine ~erückslcht1­

guDg in der Planung erfolgen 6011. ,
Letztendlich heißt das, daß ein Großteil der auf die
heutigen Anforderungen nicht abieatimmten Gassen und
St1'aße'n vornehmlich dem Fußglhlger zuzuordnen sind.
Selbstverständlich wird bei einer solchen Lösung der
notwendige Erschließungs-, Andienu!l8s- und AIlJ.ieger­
verkehr für den Altstadtbereich 1n angemessener Weise
berücksichtigt. Das äußert sich spe~1ell in der An~

ordnung der Standorte :für den ruhenden Verkehr (s. Ver­
kehrsbroachüre).

'.5
Erhaltung, Schutz und Pflege der historischen struktur
in der Addition der Gebäude, der Stra.ßen und Platz:fol..

""n.
Problem:

Erneuerungsmaßnahmen bringen ort durch stetige Verände­
rungen von Einzeldetails eine allmähliche Zerstörung
des Stadtbildes mit sich, z. B.: Ladenelnbauten, Fenater­
vergrößerungen, Profl1beseitigungen, neue Sockel etc.

- 9 -
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ila mit Funden von archäologisch :,ntereeaantsn ]lau­

reaten gerechnet werden muß, oim alle Baugeauohe im
l'langebiet über die untere Denkml.laohutzbehBl'de dem
1,undetJd",nJuno.lumt vorzulogen.

11",1 Bingriffen in den Boden muß, on a.llen Beteilig-
j on auf hiotorieche Dauf'undo goal htet werden. Derar­
tige ~Undo sind unyerzUglich der Außenstelle Karls­
ruhe dea Landeedenkmalamtee EU ID(lden. Fund und Fund­
~,telle sind bis zu vier Werktagel, naoh der Meldung

in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nioht du

Landesdenkmalamt zur Verkürzung cieaer Fl.'iet zustimmt.

•

'/"(;,.F,j(;J'j\:."- '!'~'I:'~., ', .. ". , "., -'-' "'<' 't '(t~

'j "/.!. .)14li~'
"':~l\';

!"' '<i~". "
, ~'. '1(~1

, ;' ;';:; }I', 'J>,I<
]laB neue Denkmaleohutzgeeetz, in Anwendung duroh den, ",:,J>0ip

])enkmalpfleger und durch das Lanr ratSa:Jll.t, Rhein-Neekal"-. ~;j '~\

, " "';'J:reio, Heidelberg, alow:tere DaJ kmalaobutzbehlSrde et- .:'", ~f ~f

)löglicht die DurohiUhrW}€ des Sa~ ierungaz1elee, ;f :~~
"lne bOBoere \Hrksnmkeit im einZl ln8n ist ~edooh DU%' ,,'~~",'~<I ,.,",

I:bor eine intonsive Information l nd Beratung Uber das' ->~J~

'i'Jögl1che", Bo'Wie durch eine perlanente Baupflege zu :,;,
..••.1

crre iehen. ';,i-r~~

:ilie schriftlichen Festsetzungen lnd die Beataltunge.. i\~

voroohriften, Bowie ein Ka.talog Lller denkbaren Ge.. ,,;,::;~.
;;toltunr.ma;;~lichkelton 8011en da18i behilflioh sein. :,;': ' ',1-

1)1e vorHiU:!lge Liste des Denkma1( chutzee 1st dabei ';:', :::.;~.
:lit einzubeziehen. ,'".~\

; , ""'9' '
ln manchen FUllen mUseen Gebl1ude vorübergehend Toll- ;:i:\ij

, ,,', -, ~ ,

utändig geräumt werden, um eine l;rneuerung konsequent '." ':", ,:;~~'

\lurohfUhren zu können. "";<;\"
Im allgemeinen iat jedooh aue ao",lalen und ~1nanBlel- '::,1' "~;"~

len GrUnden eine absohnittsweise Realisierung anlN"', .. :,:T.':::t..
"'''''''i~.

"treben. ; ":.:r~
, ,( 1)1.
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"':~.;\; 'i\:~~;
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KOSTENSCHÄ~ZUNG

Die Kosten für den ersten förmlichen Bereich sind
exemplarisch und detailliert in einer Finanzvorachau
1m Rahmen der Förderung nach StBauFG aufgestellt.

Dieser Bereich, der die unrentierlichen Kosten und
einen ~e11 der Modernisierungsmaßnahmen nicht aber
der U~baumaßnahmenumfa~t, lMßt sich als Hektarsatz
auf die strukturell gleichgestalteten Nachbarberei­
ehe Ubertragen.

Die in der FjnsIIzvorflchau nicht enthaltenen Neubau..
kosten beachrä:nken sich auf' einige wenige Neuba.ube­
reiche.

Weitere ~aumaßnahmen sind nur als Mischung von Moder­
n1alerung, Umbau, Instandsetzung und Erweiterung zu
sehen, deren Kostensc~zung vom jetzigen Standpunkt
aus äußerst schwierig erscheint, da der einzelne
GrundstUoksbesitzer in der Regel die ihm gebotene An­
baumöglichkeit nicht nutzen wird.
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IJ.::. do;;.;' ~,'1c.:1 .:t'l Goine"-~ notl:::c.J.ldiGCll EowjJlizicrt:i1ci.:t feir

den Laio3 n~' ochWür leobar toto iot eine GtHlldige ~­

19utcr~G du=ch Eehörden un~ Flano~ e~'ninsohelisweTt.

In einzelnen notl:endigen Fällen ,,!i::'d eine schriftli­
che stelluu~ahco erforderlich Dein. Dies bezieht sich
h~UDtslich1ich auf BauvoranfruC8n und BaugeSUche.

Als ~~itarcn Hilfcm~ttol zur Bea=be!tung Özw. zer Be­
urteilung ven Bauvorhaben dient ~ie Gc8talt~g8sat~~~G

na~h LEQ § 111 (B~uo~cnlmg8rec~tliche Vor8c~iften).

Um oi:c.o E:::donc:::;Jm'!..-'''E ZUI!!!11G.Qot J.u einiee!!. Tcil'b$re!­

ehen c.urchf'lilU'on :::;u !::örmel1o 801'.'ie t.!o f:,:I: die Recl!­
siertlli5 des k~~tiGcn Stadtgofügos ~ot~endig0n E=­
schoin~~8~~G~ah~c~,Fr0ifl~cLGnschaffUngund G=~~~­

stückc"Vc;t'G='ÖßOrunS012 ist Gru.:r..as>~~1cl:sOI'\.'oz.'bvon Sdte~

der Go~oindo r.ot~enQiG.

b!csoo ist d:t'.!'ch ci!'. ßpozic)J.oo VO!'lmnfcrccb.t gesichert

rc:!.c~>~ u:,r].

r.c.!'_,:,,~n c.~_,:::: (~cn :9:r'i.yc.~~cn Grtlr,~l,tJt;;c':cn~ ('~.O i.m er8'~cn

f';!'2!::!.C::'C:l I?:::::'C:1.cIl z. Tc.n. C.~-,,,c:'. :::tJ12,-,:r:'G D:!_t;:,";t.'''-2",-,-~:I,Sj;·C

ucrc',cn 2::.',,::~.c:,,-,

Dione E:nt~,c::::llnc:::r;:c.!'nxu:::cnsC'lJ,ton naoh rF'Glich!~c1:(;

'blocl."\'loir.o t1n:.~chGcf;;hr·t \','cnlon~ (1,8 dna in punl:"():o llco­
cenociticc DclU8t:1.[;t1nCt1 und f1.n,b)~:I,cIJ1~08·~onl! cUnc;t:tcC';:;,

let.
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1. Text der Begründung
2. Kostenschätzung

3. ~lanverwirklichungund
Folgeverfahren

4. rl~nungsstatistik
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1. TEXT DER BEGRüNDUNG

Die Vorwegnahme eines Teilbebauungsplanes wurde not_
wendig, weil in diesem Bereich eine teilweise Neuord_

nung der Besitzverhältnisse erfolgt, die dazu dient,
auf einem bebaubaren Grundstück die Voraussetzungen

für eine Neubau-Sanierungsmaßnahme ~u schaffen, so­

wie far eine sinnvolle Entkernung und eine Moderni­

sierung des Bestandes.

Der Block zerfällt infolge seines heutigen Bestandes
in zwei Gebiete verschiedener Nutzung, einmal in ein

Kerngebiet entlang der Hauptstraße im Süden des Blok­

kes und zum anderen in ein allgemeines Wohngebiet ent­

lang der Hesselgasse im Norden.
Im Kerngebiet sollen die bestehende~ Ladenflächen durch
eine erdgeschossige hintere Überbauung erweitert wer­

den können.
Diese Maßnahme erfordert eine hintere Andienung, die

durch die nördlich angrenzende geplante Gemeinschafts­
garage mit einem großen Anteil an öffentlichen Stell_

plätzen und voneinander getrennter Ein- und Ausfahrt

ermöglicht wird. Ohne Grenzkorrekturen sind diese Maß­

nahmen nicht zu realisieren.



KOSTENSCBÄTZUNG



2~ KOSTEN SCHÄTZUNG

Dieser Block wird teilweise mit Mitteln des StBauFG

finanziert, z. B. die unrentierllchen Kosten wie

Grunderwerb, Abrisskosten, Uwsetzungs-, Umzugs-,

und Entschädigungskosten ete., sOwie durch Moderni­

sierungsmittel, die in ihrer endgültigen Höhe noch
nicht festliege~.

Erschließungsmaßnar~ensind nicht erforderlich, da
der BlOck von vier Straßen mit Versorgungsleitungen

umgeben ist. Eine neue Straßendeeke ist bereits auf

drei Seiten erstellt; für die straße der vierten

Blockseite ist eine neue Fahrdecke erforderlich.
Aufstellung der Kosten, aUfgeschlüsselt nach Art der

Maßnahmen: siehe Tabelle



KOSTENSCHÄTZUNG ALTSTAOT
.AB.! DER MAßNAmlEN BLOCK 2 BLOCK 6

llEtJllAU MASSNAmlEll .
2.590.850....

PARKIERUNGSNEUBAU~EN 1.100 .. 000,-,
.

MODERNI8!ERUNGSP..ASSNAElOOl' nach
StädtebaUförderungsgesetz und 300.000,"
NOdern1s1erungsgesetz

AUSBAU.. UND AN.BAUlUSSßAHMER 540.000,- _
--- - -

Ea\!lEI~tJNGSMASSNAl!MEN: 577.500,-
Brdgeschoss!ge tfberbauung

E!l!W:llllllllGSMASSNAmlEll . 162.000,-
Abbrucharbe1ten
..

.

ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN :-4(fö;ooQr~-

AUSSENAlTLAGEN 44.000,-

Sm~IE PRO BLOCK 5.114.350,"



PLANVERWIRKLlcm.rNG UND
FOLGEVERFAHREN
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3. PLllNVERWIRKLICHUNG UNTI FOLGEVERF.AHREN

Nach diesem Bebauungsplanverfahren wird ein Bauantrag
fUr die nördliche Seite des Blockes (Hesselgasse)
eingebracht. Hier sollen in eineT kleinteilig gestal­
teten Häuserzeile ••. .3.6• WOhnei:nJ1eiten, sOwie etwa
500 qm Geschäftsfläche untergebracht werden. Die er­
forderlichen Stellplätze weTden im Kellergeschoß so­
wie als Unterkellerung der entkernten Freifläche vor­
gesehen. Die Hoffläche (= Freifläche) wird begrünt.
Im Anschluß ~ diese Tiefgarage-werden öffentliche,
teilweise überdeckte Stellplätze in Blockmitte ge­
baut, die gestalterisch und funktional an die be­
stehende Bebauung angeschlossen werden.
Die Gesamtparkierungsfläche erhält eine separate Zu­
und Abfahrt, sowie eine zusätzliche Notdurchfahrt zur
Hauptstraße, die als Passage mit öffentlichem Gehrecht
eine Fußgängerverbindung zum Arztehaus durch den Block
hindurch aufnehmen soll.
Im Zuge dieser Maßnahmen sind weitere bodenordnende
Maßnahmen notwendig.
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B4. PL.ANtJNGSSTATISTIK



1 ,-

BEBAUutlGSPlAN ALTSTADT FLÄCHENANGABEN

mOßEN :BLOOK 2 BLOOK 6
In ha in ha

. . .BRU!l!fOwemmAULAND 0,714 0,855 .

NETTOwemfBAULAND 0,635 0,550

PRIVATE BAUGRUND! 0.507 0,210
STüCKE

,
VEllJ<mlRSFLltCllllN 0,080 0,300

FREIFLÄCHEN 0,283 0,147

FLÄCHEN FüR DEN - 0,530 .GEMEINBEDARF ,

,-



BEBAUU~GSPlAtJ ALTSTADT STA TI STIK

PLANUNGS...-
BLOCK 2 BLOC K 6

INllAL~
I!.ESTABD PLANUUG :BESTAND PLANUNG

,GRUliDSTUCKE 26 24

GEBÄUDE ., 12 7
Hauptgebäude 15 10
ßebengebäude 8 2

1:IAUSBALTE 35 13
Abgang 3 10
Verbleib 32 3

Zugang:
6Ausbau, Anbau

Neubau 36

SUMME 74 3.

EINWOHNER 71 211 34 8
davonl Ausländer 8 6

BETRIEBE 19
SCHULE, MUSEUM, 3PF.A.RRHAUS

ÖFFENT1ICID:
STELLPLÄTZE 52
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CSCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungerechtl1che Festsetzungen
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
3. Nacbrichtlich übernommene Festsetzungen



C1. PLANUNGSRECHTLlCHE FESTSETZUNGEN



§§ 1.:.11
,BauNVO

"siehe:'Plan",i.i:"I's.Qbr.ie)5,",,' ,§-' '~,AbB.' "", .",','; A,'_ 6, BauNVO
·".,.ImWli."$indAusilahDrel1p-.ach, "",' , 'C) ",', '/"

',', i;ll-eht 'zuläs'eig.
" "''-'\ _:', i",,'"

':' .. ' /,! ;,:;,,;

";:,\,,';;r;' T'.' ':··'\}'r:'.",.~:;~,'!":.;. '. ,; .,<,. 'f:': _:'; ."' (.",., ~~>~ ,',', .'.> ,'"

::<SCHRIFJLlCHE fES1SHZUtJGEtJ ,',
',', .PLAUOUGSREtHTUCHE'fESTSETZUIJ6EU '. ' '

", 'ART' DER BAULICHEN' NUTZUNG "". §:"9Abs~ ):.;Nr .;,1 a','B!a\iG..
-- . --

,'- .
i?;::j 3fOLLGEsCHOSSE" '" , '. ·~,'.i8 BauJINO~ ,~ 2,1130:

"lHe Zahl.:de-r 'voll~t:b6sse ,bzw.ihre sich- ergebe'nde Trauf",,:
höhe is,t-.als·'Hüchs.tweI;'t festgesetzt. Verschiedene Raumhö­
'her1i'vere~tzte ,Geschosse., und semit andere ORFB-Höhen u~d
Fenste~höhenanordnungefi sind 'möglich.

~',,;:sel< 'Objektsanierurigen wird" die Zahl .der Vollgesc:hosse 'und
" 'di~.Trauf,höhedurch 'die: Abmeesungen des Altbestandes bzw~

',': 'des, Nachbar.bestandes"bestimmt. '
. ," ,. /'-- '

'BAUWEISE
,

;' ,

" " ; , :'

, ,

§ -9 Abs~' 1 Nr. 1b BBauG', § 22
Bau1fVO

Plan 1~stßeset2t.

'Üm:ReAUl3ARi'GRuNDSTtlCKS'r'LÄÖH'E § 9 'Abs.'1 ,Nr.;b'BB~UG.'§ :2;'-
'" .,'... , .' . , Abs.1-4 BauNVO
Die, tiberpaUbare ,Grunqstticksfläche ist zeichnerisch festg@­
legt' d~ch ]aulinj~. Bauerenze und Bautiefe. Die Festset~un-

_" ,gen \illt'erscheiden sich z~ Teil nach'Geschoeaen. .
,:In \W-:t'. Erdge.6chossz-one. kann bei Neuplanungen ·die Baulinie

zurückgesetzt werden,die bauordnungsrechtl1chen Festsetzun­
gen ( Arkadenausbildnng, Sttitzabstande max. 3,0 m) sind d~­

bei einzuhalten.

'STELLmlG','DERBAULIC1:lE11 ANLAGEN § 9 Abs.·l Nr.1b BBzuG, " _.
'Fiir die 'stellung und die Firstrichtung der Gebäude sind die
'Eintragungen im Plan ~wing~"d einzuhalte~. (Siehe auch Ge­
'stel tungssatzung),

, '. ~'

'NEBENAN'LAGEN ':" §t4 u.t 2:$'AbS.5 BaumrO, ,

Nebenanlagen, einschljeßlioh.der sonst genehmigungsfreien
Vorhaben bis 6 cbm umbauten RAumes nach Krei6bauqTdnung ­

'Polizeiverordnung des Rheln-nBckar-KreisQs, Land~rejs

Reidelberg, dnd nat· zuläns.ig jnnerh!'llb der Uberbaubaren
.Grund8tücksilä::h~.i.'- '
J.ueserh~ll- ';(.';' ü':)Grbaubaren' GrundfltUcksfläche s~.nd nur Per··
..."1",,., "":llÄRf'.:.? (sil'hfl Ge8~a"_tunl!l'lAilt,:mnQ·~.



S'1'ELItPL.K;gZE UNri.a.tiH.@]U' , _§.9 Abs~ 1 l'Ü:.1e BBauG -, .

-'Garagen Und Stcllpl~tie,iind pm- innerhal~~d~r übe~baub~ren
, Grundstiicksfläche imltlMig.·, - " ..

3011tedies aus ~rUnden dea-Denkmalschutzes oder w2ge~ der
G!'l"iße uss, Grunds-~ücltes',,nlcM- möt;l i c}j 6(- i l". ao ,muß dn" ;ot(;~-.' ~

:P1<::\-t~l~c-~C!)-'.,·,", t;~ in e ine-}' °C 3?JllWe:::e;ari'.ß'~ (~,'1;:,.. -.ir, ~,t" h1! \". ;;..'. ~._.:,,,. :.<~; -
•,'<o-',l,,"," ,

';' - ''''-.''~'.-~

,cr?c;rr~T-ICj:n> :JFRCWC/.;·G: :T:~;';T_~.: ~ 9 llbs. 1 NI'. ';11 BEa12G, -
,
"

';..,

_Die mit Gehrecht zugunsten der Al1gemeinh~lt zu bela$te~­

,den Flächen·sind,imPlan festgelegt •
.Die' genaue'Lage des Fußweges k,ann von den llaneinzeichnun­
gen,abweichen. Anfang und Ende des Durchgangs sollt~ jedoch

'wie 1m Plan beibehalten werden~

.GEI4EINSCH.Il.FTSANT....,AG'EN § 9 Abs, '1. Nr. 13 BBauG, § 13 Abs.2 u.
LE

lindersptelplätze' sind gemeinschaftlich anza~eg~n und Z~
Unterhalten.

TF~~ZGEBOT. PFLANZBINDUNG § 9 Abs. 1 Nr~ ~5 ~."6 BBanG
_ ., Die nicht Uberbaubareri GrundatUcksflächen sind mit'~~e~,
,-,'-'Strli!lchern imd ,Rasen zu, begrünen:

miniestens 10 %der Freifläche :sind'reit ~träuchein •
,oder Blumen zu bepflanzen,. _ .

'-, Flächen,. d;Le ·im Sinne der Btufenplartung,aus finUll!1';iel ... '
.len~ rechtlichen oder sonstigen G!,'.i:ndcn später betlaubar
sind,-,mtiasen in der Zwisphe~ze.it als Gr'.inpiiche d-'1gelegt
werden ••_ ,', '. ". " .... ' -.

-,Au.f je 150qm Freifläche 'ist'idn'llau!r. mit,'m':'nd.'.S cm ,,'
Stammdurchmesser (gemessen in 1,0 m Eähe) zU.pfJ.anzen.
Sntspricht das 'weniger als einem Baurep.o Grand6~ück,

SQ, ·ist die,erfo!"derliche Anzah'l der Bäume gemeinsam
yon mehreren GrundstUoksbf'sitze.n am (;rti!::p,len ~tand-

ort ~u €rstel1en., ..
'~äume mit mehr,als,6ü cm Sta~~uIT.fang (gemesse~ in·t,C m
.'Böhe), dürfen ohne Genehmigl.{ng ,nicht.bESel(,lgt und in
ihrer Lebensfähigkeit nicht bceintr~chtigt werden.
Die G~ehmigung 2ur Beseitigung 1st nur zu ~rtei'en.

,wenn der Baum· einer ordnung8güm~Jen Bebauun~ ent~egen­

steht, die J:!eseitigung unve~rcidbar 1St- und ;;js E!'satz
ejn neuer Baum gepfl&hzt w~rd.

Dies gilt nicht für Obstbäu~c liJJ.{i Bau.rnMst~nd8 in o.ffen1;­
lichen Griinan1 agen.

•



C2. BAUORIlNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN



. .

BAUORDNUN6SRECHTLICHE fESTSETlUllGEN
-:;" (.Ges,taltUn.sSsatZ\.Ul..,s).' §9 Ab's.. 2 1lBauG, § 111 TjBO
. .
"]AuMASSEN' .

" - '

Bei',JI8uzUplanemden Gebäuden ist in Eau'1l3ßse und Fassa~en­
,gliederung kleinmaßstäblichkeit. Dominanz der stehenden
Fenster--und Fassadenelemente der Altbausubstanz anzupas-.
,sen.. .

. Li,gende Fenster.zurStraßen,eite sind nur als Kleinfor-J
'"mate' -cmax~ 0,60, x 0,90 m) oder in vertikaler ReIhung ,',

(mehrere Fenster .übereinander) anzuordnen. "
Arkaden ein der ErdgeBChosszone,' aollen .eine 1 iehte Breite

, von, 1,50 ,m haben. ' _-'-: ',' '- •. , ' , -
. Höhe-und Form der ,Traufgesimse (Auskragung, plastische

,'::'G.llederung) soll dar ..vorhandenen Bausubstanzentsprechen.
" ,"'"'" ,.... ,

.c-' .'

, 'DÄi::HE~ ,. <

'. ,:,",',D~her "~illd iis', Satteldäcber a.uszufühJ:'en. Sonstige Formen
,:,,: "wieW,alm- 'und' Pultdächer siehe Planeinschrieb. ,
" :DieDachneigung soll :sich nach. dem Altbaubestand richten,

m~nd. aber' ~5° betragen. PUltaäc~erkönnenau5nahmsweise
eine,' Weigung von 30°, haben. " ,~ , " '

, Die'Dachdeckung' ist in Ziegeln (Farben rot M.B braun) aus-,
. zuführen. Empfohlen werden unsort:erte Farben ln Ton.

\,' Dachaufbauten sind möglich als 'Schleppgaupen; Reitergau­
pen,-Zwerc:hhauser in Anpassung an den Bestand. '"
Schleppgaupen in liegendem l!'orma.t sollen nicht höher"als

'1,O'm,;in stehendem Format nicht breiter als 1,30 ~ sein.

'- ,EINFRIED1GUNGEN

" "Mauern' sind nur,' enta:pre~hend den Festlegun-gen im Plan.,zu­
:lässig. Sie dürfen in einer Höhe von max. 1,8Gm ausge~

'fUhrt werden'und sindje,naoh Anschluß an ein "Gebäude zu
',putzen, zu sohlämmen oder zu streichen.
"Als'oberer Mauerabschluß sind nur Abdeckpl~tten aus Natu~_,

Kunststein"oder Dachziegeln möglich.
!n allen'Fällen sind "lebendige Einfriedigungen" wie Hek­
ken aus Laub oder' immergrünen Fflanzen sowie durchwachse­
ne Holz- ~nd Eisenzäune vorzuziehen. '
,Alle Einfriedi~gen sind genehmigungspflichtig.'

NEBENANIoAGEN
Bauliche Nebenanlage~ auf der nicht Uberbaubaren Grund­
stUcksfläohe sind nur zulässig als Pergolen in Leiohtbau­
weise (HolZ, Stahl), die nach mind. zwei Seiten offen aein
müssen. Sie sind einzugrünen und mit der Gestaltung elner
evtl. Einfriedigung abzustimmen. '

GEME!NSCHßFTSANTENNEN,

Fernsehantennen
reJJ,

sind aIs Gemeinschaftsantennen auszufUh-
>



c';. NACHRICHTLICH üBERNOMMENE FESTSETZUNGEN



,. NACHRICHTLICH tJBERNoMMENE FESTSETZUNGEN

Naohrichtlich in den Bebauungsplan Ubernommen werden:

Das vorläufige Verzeichnis der Kulturdenk­
mäler in W1esloch (Denkmalschutzgesetz für
Baden-Wurttembarg vom 25. 5. 1971)



DNü,AGEN

•
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